
 
Konto der Kreisverwaltung:  

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer:  
062/149/01062 

Telefon -Vermittlung:   
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten:  
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin -  

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
 
Herrn 
David Weide 
Abgeordneter im Kreistag 
des Landkreises Uckermark 
 
nachrichtlich 
alle Mitglieder des Kreistages 

 Nebenstelle:  

Dezernat:  

Amt: Personalamt 

Bearbeiter(in): Herr Barz 

Zimmer-/Haus-Nr.: 237/1 

Telefon-Durchwahl: 03984 - 70 1011 

Telefax: 03984 - 70 1199 

E-Mail: personal@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen  Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum  

AF/137/2022 16.08.2022 11 07.09.2022 

 
Personalentlassungen in der Kreisverwaltung Uckerma rk 
AF/137/2022 
 
Sehr geehrter Herr Weide, 
 
ich möchte Ihnen auf Ihre Anfrage hin wie folgt antworten. 
 
Zu 1. Warum wurde ich als Mitglied des Kreistages Uckermark über die zwei Entlas-
sungen nicht informiert? 
 
Frau Dörk hat alle Kreistagsmitglieder mit Schreiben vom 25.08.2022 über die Perso-
nalangelegenheiten informiert. 
 
Zu 2. Warum wurde ich zu der Videoschalte nicht eingeladen, wo die Landrätin, die 
Fraktionsvorsitzenden über die Kündigungen informiert hat? Oder muss ich davon aus-
gehen, dass man mich bewusst nicht zu dieser Videoschalte eingeladen hat, aufgrund 
der Tatsache das ich für die NPD-Uckermark im Kreistag Uckermark sitze? 
 
Die Landrätin verfügt über einen Beurteilungsspielraum, wann eine Unterrichtung über 
eine Angelegenheit rechtzeitig erfolgt und auf welchem Wege diese erfolgt. 
 
Wie Sie es bereits in der Frage formuliert haben, wurden (zunächst) lediglich die Frak-
tionsvorsitzenden zu der Videoschalte eingeladen. Da die NPD keine Fraktionsstärke 
besitzt, ist eine Einladung entsprechend unterblieben. Ein Ausschluss Ihrerseits, auf 
Grund der von Ihnen genannten Punkte, ist demnach nicht erfolgt. 
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Zu 3. Welche Gründe gab es für die zwei Personalentlassungen? 
 
Ich verweise insoweit auf das Schreiben vom 25.08.2022. 
 
Abschließend möchte ich an dieser Stelle – rein vorsorglich - auf die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit nach § 21 BbgKVerf verweisen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Karina Dörk 


